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Auf die Beschwerde des SachverstÃ¤ndigen wird der Beschluss des Sozialgerichts
Gelsenkirchen vom 20.07.2020 unter ZurÃ¼ckweisung der Anschlussbeschwerde
der Staatskasse geÃ¤ndert. Die dem SachverstÃ¤ndigen fÃ¼r sein Gutachten vom
17.03.2020 zustehende VergÃ¼tung wird auf 1.786,19 Euro festgesetzt. Im
Ã�brigen wird die Beschwerde zurÃ¼ckgewiesen. Die Entscheidung ergeht
gerichtsgebÃ¼hrenfrei. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

Die in Anbetracht der begehrten Heraufsetzung der VergÃ¼tung um 624,75 Euro
auf die ursprÃ¼nglich geltend gemachten 2.187,82 Euro nach MaÃ�gabe von Â§ 4
Abs. 3 Satz 1 JVEG statthafte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige Beschwerde des
SachverstÃ¤ndigen, der das Sozialgericht nicht abgeholfen hat und Ã¼ber die der
Senat mangels besonderer Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Art oder
grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Rechtssache durch den Vorsitzenden und
Berichterstatter als Einzelrichter entscheidet (Â§ 4 Abs. 7 Satz 1 und 2 JVEG), ist
teilweise begrÃ¼ndet. Die in entsprechender Anwendung von Â§ 567 Abs. 3 ZPO
zulÃ¤ssige (vgl. Meyer/HÃ¶ver/Bach/Oberlack/Jahnke, JVEG, 27. Aufl. 2018, Â§ 4 Rn.
14 m.N.), als bloÃ�es Angriffsmittel zur Aufhebung des Verbots einer reformatio in
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peius im Beschwerdeverfahren (vgl. Karl, in: jurisPK-SGG, Â§ 172 Rn. 17 m.w.N.)
weder der Abhilfe durch das erstinstanzliche Gericht noch der
StatthaftigkeitsbeschrÃ¤nkung des Â§ 4 Abs. 3 Satz 1 JVEG (vgl. HeÃ�ler, in:
ZÃ¶ller, ZPO, Â§ 567 Rn. 58) unterliegende Anschlussbeschwerde der Staatskasse,
die auf eine weitere Herabsetzung der VergÃ¼tung auf 1.518,44 Euro gerichtet ist,
ist demgegenÃ¼ber unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die dem
SachverstÃ¤ndigen fÃ¼r die Erstattung seines Gutachtens vom 17.03.2020
zustehende VergÃ¼tung zu Unrecht auf 1.563,07 Euro festgesetzt. Dem
SachverstÃ¤ndigen steht zwar nicht die beantragte, aber eine hÃ¶here VergÃ¼tung
von 1.786,09 Euro zu.

1. FÃ¼r die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 9 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 1 JVEG nach Zeitaufwand
zu bemessende VergÃ¼tung sind 1.462,50 Euro anzusetzen. Der Ansatz der
Honorargruppe M2 im Sinne der Anlage 1 zum JVEG (75,- Euro pro Stunde) ist dabei
zwischen den Beteiligten unstreitig und auch in der Sache nicht zu beanstanden.
Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts ist aber ein Zeitaufwand von 19,5
Stunden als erforderlich anzusehen.

Nach Â§Â§ 9 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 1 JVEG richtet sich die VergÃ¼tung des
SachverstÃ¤ndigen nach der fÃ¼r die Gutachtenerstellung erforderlichen Zeit. Wie
viel Zeit erforderlich ist, hÃ¤ngt nicht von der individuellen Arbeitsweise des
SachverstÃ¤ndigen ab, sondern ist nach einem objektiven MaÃ�stab zu bestimmen.
Erforderlich ist derjenige Zeitaufwand, den ein SachverstÃ¤ndiger mit
durchschnittlicher BefÃ¤higung und Erfahrung bei sachgemÃ¤Ã�er
Auftragserledigung mit durchschnittlicher ArbeitsintensitÃ¤t benÃ¶tigt, um sich
nach sorgfÃ¤ltigem Studium ein Bild von den zu beantwortenden Fragen machen zu
kÃ¶nnen und nach eingehender Ã�berlegung seine gutachtlichen Darlegungen zu
den ihm gestellten Fragen schriftlich niederzulegen. Dabei ist der Umfang des
unterbreiteten Sachstoffs, der Grad der Schwierigkeit der zu beantwortenden
Beweisfragen unter BerÃ¼cksichtigung seiner Sachkunde auf dem betreffenden
Gebiet und die Bedeutung der Sache angemessen zu berÃ¼cksichtigen (stÃ¤ndige
Rechtsprechung des zustÃ¤ndigen Senats, statt vieler Beschluss vom 20.02.2015
â�� L 15 KR 376/14 B -, juris Rn. 28 m.w.N.).

Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des Senats sowie des zuvor fÃ¼r
VergÃ¼tungsansprÃ¼che von SachverstÃ¤ndigen zustÃ¤ndigen 4. Senats des
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen gliedert sich die Erstellung eines
Gutachtens zur GewÃ¤hrleistung eines objektiven MaÃ�stabs hinsichtlich des
erforderlichen Zeitaufwandes in vier vergÃ¼tungspflichtige Arbeitsschritte (vgl. z.B.
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschl. vom 25.02.2005 â�� L 4 B 7/04 -,
juris Rn. 22 ff. m.w.N.):

1. Zeitaufwand fÃ¼r Aktenstudium und vorbereitende Arbeiten,

2. Zeitaufwand fÃ¼r Untersuchung und Anamnese,

3. Zeitaufwand fÃ¼r Abfassung der Beurteilung,
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4. Zeitaufwand fÃ¼r Diktate und Durchsicht.

Ausgehend von dieser eine gleichmÃ¤Ã�ige Rechtsanwendung gewÃ¤hrleistenden
und im Hinblick auf die Anforderungen an ein sozialmedizinisches
SachverstÃ¤ndigengutachten (vgl. hierzu z.B. Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschl.
v. 22.04.2008 â�� L 1 B 89/08 SK -, juris Rn. 4; Giesbert, in jurisPK-SGG, Â§ 128 Rn.
55) sachgerechten Strukturierung lÃ¤sst sich zwar ein Zeitaufwand von 24 Stunden,
wie vom SachverstÃ¤ndigen geltend gemacht, nicht begrÃ¼nden. Der vom
Sozialgericht angesetzte Zeitaufwand von 17 Stunden ist jedoch zu gering
bemessen. Erforderlich und angemessen sind vielmehr 19,5 Stunden.

a) Das Sozialgericht hat allerdings zutreffend erkannt, dass fÃ¼r den Arbeitsschritt
"Aktenstudium und vorbereitende Arbeiten" nur ein Zeitaufwand von 2,5 Stunden
anzusetzen ist. Auf die insoweit in jeder Hinsicht zutreffenden AusfÃ¼hrungen des
Sozialgerichts in dem angefochtenen Beschluss, die der stÃ¤ndigen Rechtsprechung
des LSG Nordrhein-Westfalen entsprechen, wird zur Vermeidung von
Wiederholungen Bezug genommen (Â§ 142 Abs. 2 Satz 3 SGG). Das
Beschwerdevorbringen fÃ¼hrt zu keiner anderen Bewertung. Warum das
angebliche Fehlen von Literatur und Entscheidungen dazu fÃ¼hren soll, dass ein
SachverstÃ¤ndiger fÃ¼r das Studium der Akten abweichend vom Ã�blichen mehr
als eine Stunde pro 100 Seiten benÃ¶tigen soll, leuchtet nicht ein. Vielmehr ist zu
berÃ¼cksichtigen, dass sich der SachverstÃ¤ndige gerade fÃ¼r die
streitgegenstÃ¤ndliche Fragestellung ausweislich seines Gutachtens besondere
Fachkompetenz zuschreibt. Der SachverstÃ¤ndige dÃ¼rfte damit keine Probleme
gehabt haben, sich den Akteninhalt schnell zu erschlieÃ�en. Die Auswertung des
Akteninhalts umfasst auch die intensive LektÃ¼re medizinischer Unterlagen und
Vorgutachten. Ein zusÃ¤tzlicher Zeitaufwand kann insoweit nicht angesetzt werden.
Literaturstudium ist im Ã�brigen grundsÃ¤tzlich nicht vergÃ¼tungsfÃ¤hig, da bei
einem gerichtlich beauftragten SachverstÃ¤ndigen davon ausgegangen werden
muss, dass er Ã¼ber hinreichende Fachkenntnisse verfÃ¼gt.

b) Bei dem Arbeitsschritt "Untersuchung und Anamnese" ist das Sozialgericht den
Angaben des SachverstÃ¤ndigen (6 Stunden) gefolgt. Weitere AusfÃ¼hrungen
erÃ¼brigen sich daher.

c) FÃ¼r den Arbeitsschritt "Abfassung der Beurteilung" hÃ¤lt der Senat entgegen
der Auffassung des Sozialgerichts und der Staatskasse den vom SachverstÃ¤ndigen
selbst insoweit angesetzten Aufwand von 8 Stunden fÃ¼r angemessen.

Der Arbeitsschritt "Abfassung der Beurteilung" umfasst die Beantwortung der vom
Gericht gestellten Fragen und die nÃ¤here BegrÃ¼ndung, also den Teil des
Gutachtens, den das Gericht bei seiner Entscheidung verwerten kann, um ohne
medizinischen Sachverstand seine Entscheidung begrÃ¼nden zu kÃ¶nnen. Dazu
gehÃ¶rt die diktatreife Vorbereitung der Beurteilung ohne Wiedergabe der
Anamnese, der Untersuchungsergebnisse oder Befunde, einschlieÃ�lich der
BegrÃ¼ndung der vom SachverstÃ¤ndigen getroffenen Schlussfolgerung, wie zum
Beispiel die Auseinandersetzung mit entgegenstehenden Vorgutachten, anders
lautenden Befunden sowie die Auseinandersetzung mit kontroversen Meinungen. In
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diesem Arbeitsschritt wird die eigentliche Gedankenarbeit im Zusammenhang mit
der Auswertung der erhobenen Befunde, deren WÃ¼rdigung im Hinblick auf die
Beweisfrage sowie die diktatreife Vorbereitung abgegolten. Der Zeitaufwand
insoweit ist nicht schematisch nach der Seitenzahl des Gutachtens festzusetzen.
MaÃ�geblich ist vielmehr der Umfang und die Schwierigkeit der gedanklichen Arbeit
des SachverstÃ¤ndigen im Einzelfall (vgl. zum Ganzen Beschl. des Senats v.
20.02.2015 â�� L 15 KR 376/14 B -, juris Rn. 29).

Nach diesen GrundsÃ¤tzen erscheinen die vom SachverstÃ¤ndigen angesetzten 8
Stunden nicht Ã¼berhÃ¶ht. Die Beantwortung der Beweisfragen umfasst in dem
eingereichten Gutachten etwa 9 eng beschriebene Seiten, die jeweils Ã¼ber die
"Ã¼bliche Schreibweise" von 1.400 AnschlÃ¤gen ohne Leerzeichen pro Seite
deutlich hinaus gehen. Es kann dahinstehen, ob alleine aus diesem Umfang des
geschriebenen Textes ein Zeitaufwand von mindestens 8 Stunden hergeleitet
werden kÃ¶nnte (vgl. insoweit die Nachweise in LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschl.
v. 14.01.2014 â�� L 12 KO 4491/12 B -, juris Rn.16). In jedem Fall ist hier zu
berÃ¼cksichtigen, dass der Sachverhallt komplex und schwierig war. Der
BeschwerdefÃ¼hrer musste sich mit zahlreichen verschiedenen Krankheiten des
KlÃ¤gers und mit zwei zuvor eingeholten Gutachten auseinandersetzen. Vor diesem
Hintergrund erscheinen dem Senat der Umfang und die Schwierigkeit der
gedanklichen Arbeit des SachverstÃ¤ndigen mit 8 Stunden angemessen
eingeschÃ¤tzt, zumal weder das Sozialgericht noch die Staatskasse irgendeine
tragfÃ¤hige BegrÃ¼ndung dafÃ¼r geben, warum der vom SachverstÃ¤ndigen
selbst angegebene Zeitaufwand Ã¼berhÃ¶ht sein soll. HÃ¤lt sich der vom
SachverstÃ¤ndigen angegebene Zeitaufwand im Ã¼blichen Rahmen, wie hier,
bedarf eine KÃ¼rzung einer eingehenden BegrÃ¼ndung unter BerÃ¼cksichtigung
der Schwierigkeit der Angelegenheit und der BegrÃ¼ndungstiefe der
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen. Eine solche BegrÃ¼ndung vermag der
Senat nicht zu finden.

Allerdings ist es entgegen der augenscheinlich vom SachverstÃ¤ndigen vertretenen
Auffassung auch nicht mÃ¶glich, einen Zeitaufwand von mehr als 8 Stunden
anzusetzen.

Bei den Angaben des SachverstÃ¤ndigen zum Zeitaufwand handelt es sich um
Tatsachenvortrag des SachverstÃ¤ndigen, den das jeweils befasste Gericht nicht
daraufhin zu hinterfragen hat, ob der angesetzte Zeitaufwand vielleicht zu niedrig
bemessen ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der SachverstÃ¤ndige den
angegebenen Zeitaufwand tatsÃ¤chlich (subjektiv) benÃ¶tigt hat. FÃ¼r die
Annahme, dass ein Ã¤rztlicher SachverstÃ¤ndiger einen geringeren als den
tatsÃ¤chlich angefallenen Zeitaufwand angibt, besteht in der Regel kein Anlass (vgl.
LSG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 29.03.2006 â�� L 4 B 19/06 -; Beschl. v.
28.11.2007 â�� L 4 B 1/07 -). Dieser grundsÃ¤tzlich als gegeben anzunehmende
tatsÃ¤chliche Zeitaufwand ist sodann lediglich darauf zu Ã¼berprÃ¼fen, ob er
objektiv erforderlich war. Ein SachverstÃ¤ndiger kann jedoch nie mehr als den
Zeitaufwand vergÃ¼tet bekommen, den er tatsÃ¤chlich aufgewendet hat. Dass es
u.U. unbeanstandet geblieben wÃ¤re, wenn der SachverstÃ¤ndige fÃ¼r einzelne
Arbeitsschritte einen hÃ¶heren, angeblich tatsÃ¤chlich benÃ¶tigten Zeitaufwand
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angesetzt hÃ¤tte, fÃ¼hrt zu keiner anderen Bewertung. Es ist nicht Aufgabe des
Gerichts den Sachverhalt durch eigene Annahmen im TatsÃ¤chlich so zu gestalten,
dass der SachverstÃ¤ndige die maximal mÃ¶gliche VergÃ¼tung erhÃ¤lt. Vielmehr
ist der SachverstÃ¤ndige selbst gehalten, wahrheitsgemÃ¤Ã� vorzutragen. Wenn er
tatsÃ¤chlich nicht mehr Zeit benÃ¶tigt hat als angegeben, kann er keine hÃ¶here
VergÃ¼tung verlangen (vgl. zum Vorstehenden auch den Beschluss des Senats vom
03.02.2020 â�� L 15 KR 690/19 B -, juris Rn. 12 ff.).

Der SachverstÃ¤ndige hat hier nicht innerhalb der Frist des Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 JVEG
seine Angaben zum tatsÃ¤chlich benÃ¶tigten Zeitaufwand fÃ¼r den Arbeitsschritt
"Abfassung der Beurteilung" geÃ¤ndert, was dann im Ã�brigen auch kritisch zu
wÃ¼rdigen wÃ¤re. Vielmehr meint er, "rechnerisch" sei sogar ein Aufwand von 12
Stunden gerechtfertigt. Damit bringt er lediglich seine Auffassung dazu zum
Ausdruck, welcher Aufwand noch als angemessen hÃ¤tte angesehen werden
kÃ¶nnen, wenn er denn tatsÃ¤chlich entstanden wÃ¤re. Solche fiktiven
Ã�berlegungen haben bei der Festsetzung der VergÃ¼tung nach dem JVEG keinen
Platz.

d) Nach den vorstehenden AusfÃ¼hrungen kann entsprechend dem
Beschwerdevorbringen der Staatskasse entgegen der Auffassung des Sozialgerichts
fÃ¼r den Arbeitsschritt "Diktat und Durchsicht" nur ein Zeitaufwand von 3 Stunden
angesetzt werden, denn der SachverstÃ¤ndige hat in seiner Rechnung vom
18.03.2020 insoweit selbst nur 3 Stunden angesetzt. Diese tatsÃ¤chlichen Angaben
hat er nicht innerhalb der Frist des Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 JVEG geÃ¤ndert. Eine
eigenmÃ¤chtige ErhÃ¶hung durch das Gericht ist nicht zulÃ¤ssig (vgl. den
Beschluss des Senats vom 03.02.2020 â�� L 15 KR 690/19 B -, juris Rn. 12 ff.).

e) Es ergibt sich damit ein angemessener Zeitaufwand von insgesamt 19,5 Stunden.

2. Die Ã¼brigen vom Sozialgericht zugrunde gelegten Kostenpositionen gem. Â§ 12
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3 JVEG (Schreibauslagen (29,70 Euro) und Porto (8,80 Euro))
entsprechen wiederum dem Antrag des BeschwerdefÃ¼hrers in der Rechnung vom
18.03.2020 und sind nicht zu beanstanden. Es ergibt sich damit ein
VergÃ¼tungsanspruch von netto 1.501,- Euro. Unter Hinzurechnung der darauf
anfallenden Umsatzsteuer (285,19 Euro, Â§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 JVEG) ergibt sich
ein VergÃ¼tungsanspruch von 1.786,19 Euro.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 4 Abs. 8 JVEG.

Dieser Beschluss ist mit der Beschwerde nicht anfechtbar (Â§ 4 Abs. 4 Satz 3 JVEG, 
Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 11.01.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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